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Stadt Gladbeck Gladbeck, 31.08.2010 

 Vorlage Nr. 10/0421 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Holzmann 27.09.2010  

Rat Bürgermeister Roland 30.09.2010  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW 
Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen 
Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 83  i. V. m. § 82 GO NRW im Haushaltsjahr 
2010; 
hier: Überplanmäßigen Bedarf im Produkt 03.01.04 Gymnasien 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
hier: Heisenberg-Gymnasium  Aufwand in Höhe von 49.000 € 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 
 
„Das Heisenberg-Gymnasium ist auf Grund seiner mathematisch-
naturwissenschaftlichen Ausrichtung in besonderem Maße auf eine technisch 
einwandfreie Informatikausstattung angewiesen. Im Rahmen eines 
richtliniengetreuen Unterrichts ist zur Durchführung des Informatikunterrichts 
insbesondere im Sekundarbereich II sowie der damit einhergehenden Abiturprüfung 
die Ausstattung mit einer funktionstüchtigen IT-Ausstattung erforderlich. Die 
vorhandene Ausstattung ist über acht Jahre alt und entspricht nicht mehr diesen 
Anforderungen. 
 
 
Die Entscheidung über diesen Antrag kann nicht bis zur nächsten Sitzungsperiode 
des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates (27. / 30.09.2010) zurückgestellt 
werden, weil sonst zum Schuljahresstart am 30.08.2010 die neue IT-Ausstattung 
noch nicht zur Verfügung gestellt werden kann.“ 
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Beschlussentwurf: 
 
Folgende gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW von Bürgermeister Roland und Ratsherrn 
Hübner am 17.08.2010 getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird genehmigt: 
 
„Gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW ergeht folgende Entscheidung: 
 
Der Bereitstellung von Mitteln für die Erneuerung der Informatikräume im Heisenberg-Gymnasium 
wird hiermit wie folgt: zugestimmt: 
 
Bereitstellung: 
Produkt Haushalts-

stelle
Buchungsstelle Bezeichnung der 

Maßnahme
Betrag €

03.01.04

Gymnasien

 Erwerb von 

bewegl. 

Anlage-

vermögen

03.01.04/3236.783100

und 

03.01.04/3236.783200

Informatikraum 

Heisenberg-

Gymnasium 

24.500

03.01.04

Gymnasien

 Erwerb von 

bewegl. 

Anlage-

vermögen

03.01.04/3237.783100

und 

03.01.04/3237.783200

Informatikraum 

Heisenberg-

Gymnasium 

(2 / SLZ)

24.500

Bereitstellung gesamt 49.000  
 
 
eingesetzte Deckung. 
Produkt Haushalts-

stelle
Buchungsstelle Bezeichnung der 

Maßnahme
Betrag €

03.01.04

Gymnasien

Aus-

zahlungen für 

Baumaß-

nahmen

03.01.04/3230.785100 OGS-Riesener-

Gymnasium

34.100

03.01.04

Gymnasien

 Erwerb von 

bewegl. 

Anlage-

vermögen

03.01.04/3230.783100 OGS-Riesener-

Gymnasium

Einrichtungskosten 

60 € bis 410 €

14.900

Deckungen gesamt 49.000  
 
Bei der Maßnahme OGS Riesener-Gymnasium haben sich Einsparungen ergeben.“ 

 
 Der Bürgermeister 

 
 
 

 (Roland) 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 


